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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

Die von den Abgeordneten Mag. GEYER und Genossen am 110 April 1988 
an mich gerichtete Anfrage Nr. 1971l.jJ - NR/1988, betreffend 
Blockadeaktionen der TirolerBevölker~mg gegen den Transitverkehr, 
beantworte ich wie folgt: 

Zur Frage 1: Ich bekenne mich prinzipiell zu dem durch 
verfassungsgesetzliche Bestimmungen gewährleisteten 
Grundrecht der Bürger auf Versammlungsfreiheito 
Dieses Recht kann jedoch bei richtiger Auffassung 
von einem geordneten Zusammenleben in einer demo­
kratischen Gesellschaft nur in solcher Art in 
Anspruch genommen werden, daß dadurch nicht Rechte 
und Freiheiten anderer erheblich beeinträchtigt oder 
verletzt und auch nicht die im Interesse der All~ 
gemeinheit unverzichtbare Sicherheit und Ordnung in 
der staatlichen Gemeinschaft gefährdet werdeno Es 
hat daher der Gesetzgeber in § 6 des Versammlungs­
gesetzes 1953 bestimmt p daß Versammlungen p deren 
Zweck gesetzlichen Strafnormen zuwiderlaufen oder 
deren Abhaltung die öffentliche Sicherheit oder 
das öffentliche Wohl gefährden wUrde, von der Ver­
sammlungsbehörde zu untersagen sindo 

Ob eine der Behörde angezeigte Protestaktion, ins­
besonders in Form einer Verkehrsblockade auf der 
Autobahn, auf grund der Vorschrift des § 6 Versamm­
lungsgesetz etwa wegen Vorliegens des Tatbestandes 
der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder des 
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öffentlichen Wohles zu untersagen ist, hat im 
konkreten Fall die zuständige Behörde im Rahmen 
einer Interessenabwägung zu beurteileno Der Ver­
fassungsgerichtshof hat die Untersagung einer Ver­
sammlung~ deren Abha~ung mit einer unzumutbaren Ver­
letzung von Interessen der Allgemeinheit verbunden 
wäre, fUr gerechtfertigt erklärt (vglo VfSlgo 
7229/1973)0 

.. 

Im Hinblick auf die dargelegte Rechtslage sehe ich 
mich - trotz vollen Verständnisses fUr das sehr 
begründete und berechtigte Bemühen der von den 
Auswirkungen des Transitverkehrs betroffenen Be­
völkerung 9 Abhilfe gegen die gravierende Verschlech­
terung ihrer Lebensqualität zu erreichen - außerstande, 
eine generelle Erklärung 8.bzugeben~ daß ich mich 
für eine Nichtuntel"sagung von Protestaktionen bis 
zu zeitlich begrenzten Blockaden des Fahrzeugver­
kehrs auf Autobahnen gegen den Transitverkehr in 
Tirol einsetzen werdeo Ich kann aber versichern~ daß 
die Versammlungsbehörden bei PrUfung von einschlä­
gigen Versammlungsvorhaben dem hohen Stellenwert des 
Grundrechtes der Versammlungsfreiheit im Rahmen ihres 
gesetzlichen Ermessensbereiches schon bisher weitest­
möglich Rechnung getragen haben und dies auch weiter­
hin tun werdeno 

Die Blockadeaktion von Transitverkehrsgegnern am 
80 Jänner 1988 auf der Inntalautobahn im Gemeinde-. 
gebiet von Volders fand nicht im Rahmen einer unter 
die Bestimmungen dE:~S VE:rsammlungsgesetzes 1953 
fallenden Versammlung statt, es lag hiefür auch 
keine VersammJ.ungsanzeige und keine Anzeige gemäß 
§ 86 Stvo 1960 vor. Damals wurden insgesamt acht 
Personenkraftwagen von ihren Lenkern auf der Fahrbahn 
abgestellt und zusätzlich legten sich Insassen dieser 
Fahrzeuge auf die Fahrstreifen sowie auf den Pannen-
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streifen, sodaß der Fahrzeugverkehr für einige Zeit 
unmöglich gemacht ware Gegen die beteiligt gewesenen 
Personen wurden in der Folge von der Bezirkshaupt­
mannschaft Innsbruck wegen Verstößen gegen Bestim­
mungen der StV01960 Strafverfügungen mit Geld­
strafen von zusammengerechnet jeweils S 20300p-~ 
erlassen. 

Zu der Frage, warum die Teilnehmer an einer 
Lastkraftwagen - Blockade der Frächter straffrei 
ausgingen, kann ich mich schon deswegen nicht äußern, 
weil aus der Anfrage nicht zu entnehmen ist p welche 
Blockadeaktion konkret gemeint ist. 

Die Blockadeaktion vom 19. Juni 1987 auf der Inl1-· 
talautobahn im Bereich von Vomp erfolgte so wie die­
jenige vom 80 Jänner 1988 nicht im Rahmen einer 
Versammlung im Sinne des Versammlungsgesetzeso Auch 
in diesem Fall wurden mehrere Personenkraftwagen 
auf der Fahrbahn der Autobahn abgestellt und stellte 
sich eine Anzahl von Personen gleichfalls auf die 
Autobahnfahrstreifen. Gegen die betreffenden Fahr­
zeuglenker wurden gemäß § 46 StVO 1960 Anzeigen 
wegen verbotenen Haltens bzwo Parkens~ gegen andere 
Beteiligte wegen nach der gleichen Bestimmung verbo= 
tener Benützung der Autobahn als Fußgänger erstattet 
und dementsprechende Verwaltungs strafverfahren durch­
geführt. 

Das unterschiedliche Ausmaß der verhängten Strafen 
erklärt sich so, daß den Teilnehmern an der Bloclrade­
aktion vom 190 Juni 198'7 von den zuständigen Straßen­
polizeibehörden die Übertretung nur einer Stra.f­
bestimmung der StVo "1960 zur Last gelegt wurde, 'Vlährend 
im Falle der Aktion vom 8. Jänner 1988 Anzeigeerstat­
tung wegen Nichteinhaltung der für Autobahnen vor­
geschriebenen Mindestgeschwindigkeit von 40 km/hp 
wegen verbotener Benützung der Autobahn als Fußgänger 
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und wegen Benützung der Straße zu verkehrsfremden 
Zwecken erfolgte und die zuständige Bezirks­
hauptmannschaft für jeden dieser drei voneinander 
unabhängig bestehenden Tatbestände eine Strafe 
verhängt. 

,. Juni 1988 
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